
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 11. und 14. und 15. Juni 2020 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst  
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 11. Juni 2020 unter Telefon 
08322/4558 und für den 13. und 14. Juni 2020 unter Telefon 08386/7788. 
Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. 
Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Aus-
gabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst  
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 11. Juni 2020: Stadt-Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524 
am 13. Juni 2020: Central-Apotheke, Sonthofen, 
Hochstraße 7, Telefon 08321/86060
am 14. Juni 2020: Alpenland Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610

Oberstdorf, Fischen:
am 11. Juni 2020: Apotheke im Färberhaus, Fischen, 
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740
am 13. Juni 2020: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon 08322/940700 (17.00 bis 19.00 Uhr) 
am 14. Juni 2020: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon 08322/2121 
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 11. Juni 2020: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383
am 13. Juni 2020: Propstei-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon 08386/2730 
am 14. Juni 2020: Raphael-Apotheke, Lindenberg, 
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 11. Juni 2020: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried, 
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 13. Juni 2020: Cornelius-Apotheke, Dietmannsried, 
An der Wilhelmshöhe 32, Telefon 08374/589658 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 11. Juni 2020: Burg-Apotheke, 
Kronenstraße 12, Telefon 0831/27356
am 13. Juni 2020: Hof- und Residenz-Apotheke, 
Poststraße 16, Telefon 0831/22767 
am 14. Juni 2020: Iller-Apothke, 
Ludwigstraße 73, Telefon 0831/564660

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Satzung zur Regelung von Fragen
der Verfassung des Schulverbands der 
Volksschule Oberstdorf (Mittelschule)

(Verbandssatzung)

Inhaltsübersicht

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
§ 2 Kassengeschäfte
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit, Entschädiung
§ 4 Finanzbedarf
§ 5 Rechnungsprüfung
§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern
§ 7 In-Kraft-Treten 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands der

Volksschule Oberstdorf Mittelschule
(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt)

erlässt aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG) – BayRS 2230-7-1 -K – i. V. m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 
1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 26 Abs. 1 Satz 1, Art. 29 Satz 
2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2 undArt. 47 Abs. 6 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie 
Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende

Satzung
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands

(Verbandssatzung):
§ 1 Name und Sitz des Schulverbands

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen:
 Schulverband der Volksschule Oberstdorf (Mittelschule) 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Oberstdorf

§ 2 Kassengeschäfte

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde 
Markt Oberstdorf geführt.

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit

(1)  Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mit-
glieder der Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehren-
amtlich tätig, Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. 
Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. 
Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung 
(§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden.

(2)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbands-
versammlung kraft Amtes angehören, das sind die ersten Bürgermeister 
der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 
BaySchFG), haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Bay-
SchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulver-
bandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind.

(3)   Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld 
für jede Sitzung in Höhe von 30,– Euro.

  Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätig-
keit jeweils im Vertretungsfall ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe 
von 30,– Euro.

(4)  Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre 
Tätigkeit ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen 
der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in Höhe von 30,– Euro. 
Soweit sie mehr als 3 km vom Sitzungsort entfernt wohnen, erhöht sich 
die Entschädigung um 5,– Euro.

(5)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner
 a)  für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beam-

ten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise 
gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, 
die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 
der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden;

 b)  wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nach-
gewiesenen Verdienstausfall;

 c)  wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstaus-
fall einen Pauschalsatz von 30,– Euro für jede Sitzung;

 d)  wenn sie keine Ersatzansprüche nach Buchstaben a), b) und c) haben, 
wenn ihnen jedoch im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nach-
teil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, ein Pauschalsatz unter den in Buchstabe c) genannten Voraus-
setzungen in der Höhe von 30,– Euro; ob die vorstehend genannten 
Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die Schulverbandsversamm-
lung unter Ausschluss des Betroffenen.

(6)  Die Höhe der Entschädingsleistungen nach den Absätzen 3, 4, 5 Buch-
staben c) und d) wird durch Beschluß der Schulverbandsversammlung 
festgestzt (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 1 KommZG und 
Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 GO).

(7)  Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt.

(8)  Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 
Abs. 2 Satz 2 KommZG und Art. 20 a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 
3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber 
der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversamm-
lung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt.

§ 4 Finanzbedarf

Grundlage für die Bereitstellung und Berechnung des Finanzbedarf des Schul-
verbands ist das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz, ibs. Art. 9 Abs. 5. des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes.

§ 5 Rechnungsprüfung

(1)  Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss.

(2)  Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern, die die 
Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden/eine 
Vorsitzende.

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied 
aus dem Schulverband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt.

§ 7 In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands Oberstdorf (Mittelschule) vom 27.05.2014 außer Kraft.

Oberstdorf, 27.05.2020

Schulverbandsversammlung  
des Schulverbandes der Volksschule Oberstdorf 

(Mittelschule)

gez.:  Klaus King, Schulverbandsvorsitzender  
und Erster Bürgermeister 51-150

Allgemeinverfügung

des Landratsamtes Oberallgäu 
über die Verwendung von Schalldämpfern zur Jagdausübung

vom 26.05.2020

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 
des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) erlässt das Landratsamt Oberallgäu 
folgende Einzelanordnung als Allgemeinverfügung:

I.  In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es 
gestattet, Schalldämpfer mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für 
Munition mit Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung in allen Jagd-
revieren einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen im Landkreis 
Oberallgäu zu verwenden.

II.  Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbe-
reich des Landratsamtes Oberallgäu in Einschränkung des Verbots des 
Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG innerhalb ganz Bayerns gestattet, Schall-
dämpfer mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit 
Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen 
Übungsschießen zu verwenden.

III. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs.

IV.  Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als 
bekannt gegeben.

Gründe:

I.
Das jagdrechtliche Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern ist in Art. 29 
Abs. 2 Nr. 7 BayJG geregelt. Von diesem Verbot können gem. Art. 29 Abs. 3 
Nr. 2 BayJG Ausnahmen zugelassen werden. 
Durch den Schussknall bei der Jagdausübung können gesundheitliche Beein-
trächtigungen beim Hörvermögen ausgelöst werden. Gehörschutz am Ohr 
ist nicht für alle Jäger und Jagdarten geeignet. Außerdem wird dadurch das 
Problem der Umweltbelastungen (Treiber, Hundeführer, Hunde, Anwohner, 
Erholungsverkehr etc.) nicht reduziert. Mit der Verwendung von Schalldämp-
fern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses 
entsteht, verringert. Der Schussknall wird hierbei nicht völlig, aber um 20 bis 
30 Dezibel verringert. Durch diese Reduzierung wird eine für den Gesund-
heitsschutz entscheidende Lärmschwelle unterschritten. Aus diesem Grund 
wurden bereits in der Vergangenheit Einzelanträge auf Ausnahmen von dem 
Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG zugelassen. 
Am 20.02.2020 sind die Änderungen des Dritten Waffenrechtsänderungsge-
setzes (3. WaffRÄndG) bezogen auf den Umgang mit Schalldämpfern im 
Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens in Kraft getreten. 
Durch den neu eingefügten § 13 Abs. 9 WaffG werden Schalldämpfer Lang-
waffen gleichgestellt. Dadurch wird es Jägern ermöglicht, bei Vorliegen der 
weiteren in § 13 WaffG genannten Voraussetzungen Schalldämpfer ohne 
(gesonderte) Erlaubnis zu erwerben, ohne Nachweis eines Bedürfnisses zu 
besitzen und ohne gesonderte Erlaubnis Schalldämpfer zur befugten Jagd-
ausübung zu führen und im Rahmen der befugten Jagdausübung und des 
Übungsschießens mit Jagdwaffen, an denen Schalldämpfer angebracht sind, 
zu schießen. Die Regelungen finden ausschließlich Anwendung auf für die 
Jagd zugelassene Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Damit 
entfällt das Erfordernis eines Voreintrags in die Waffenbesitzkarte für den 
Erwerb eines Schalldämpfers. 
Infolge der Änderung des Waffengesetzes sind zahlreiche Anträge von Jägern 
auf eine Ausnahme vom Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern zu 
erwarten. In Anbetracht des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit nach 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sind diese Anträge zu genehmigen. Um eine einheit-
liche Regelung zu gewährleisten sowie eine Entlastung der Verwaltung zu 
erreichen, wird die Ausnahme von dem Verbot der Jagdausübung mit Schall-
dämpfern mit der vorliegenden Allgemeinverfügung geregelt. 

II.

1.  Das Landratsamt Oberallgäu ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 
Nr. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig.

2.  Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach 
Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG sind erfüllt (Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung 
mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG). Im Rahmen der Ausnahmeentscheidung 
ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG zu berücksichtigen. Mit der Verwendung von Schalldämpfern 
wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses 
entsteht, deutlich verringert. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist 
die Ausnahme im Rahmen einer verfassungskonformen Anwendung der 
jagdrechtlichen Vorschriften daher zu erteilen.

3.  Die Einschränkung des Verbots gilt nach Ziff. 1 für die befugte Jagdaus-
übung einschließlich des jagdlichen Übungsschießens auf dem gesamten 
Gebiet des Landkreises Oberallgäu. Die unter I. genannten Gründe des 
Gesundheitsschutzes machen eine Einschränkung des Verbots für alle zur 
Jagdausübung berechtigten Personen unabhängig von ihrem Wohnsitz in 
allen Jagdrevieren gleichermaßen erforderlich.

4.   In Einschränkung des Verbots wird gleichzeitig nach Ziff. 2 für alle Jagd-
scheininhaber aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamts Oberall-
gäu eine Ausnahme von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG für 
die befugte Jagdausübung einschließlich des jagdlichen Übungsschießens 
innerhalb ganz Bayerns erteilt. Gehen diese Personen in Bayern außerhalb 

des Landkreises Oberallgäu zur Jagd und ist in diesem Gebiet keine auf 
das Gebiet dieses Landkreises entsprechende Allgemeinverfügung erlas-
sen, so ist die Ausnahme von dem Verbot der Jagdausübung mit Schall-
dämpfern aus den genannten Gründen auch hier erforderlich. Insofern 
ersetzt Ziff. 2 den Erlass von Einzelgenehmigungen, die jedem einzelnen 
Jagdscheininhaber aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamts 
Oberallgäu auf Antrag erteilt werden müsste.

5.  Die Ausnahme gilt im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschie-
ßens mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentral-
feuerzündung. Diese Einschränkung ist entsprechend der Regelung des § 
13 Abs. 9 Satz 2 WaffG vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Ausnahme 
für Schalldämpfer i. V. m. Langwaffen für Munition mit Randfeuerzün-
dung nicht im Wege einer jagdrechtlichen Allgemeinverfügung erteilt 
werden kann.

6.  Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter 
Ziffer III. soll sicherstellen, dass jederzeit auf veränderte Bedingungen, 
beispielsweise gesetzliche Änderungen, reagiert werden kann.

7.  Ziffer IV. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG.

8.  Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des 
Kostengesetzes (KG) keine Kosten erhoben, da deren Erlass von Amts 
wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse ergeht.

Hinweise:

1.  Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von 
dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG dient der Klarstellung, dass 
der Änderung des Waffenrechtes entsprechend sowohl die Jagdausübung 
als auch das Übungsschießen mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen 
für Munition mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von Schall-
dämpfern gestattet ist. Das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt 
sich nur auf die Ausübung der Jagd unter Verwendung von Schalldämp-
fern, insofern ist jagdrechtlich eine Einschränkung des Verbots auch nur 
insoweit erforderlich.

2.  Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbe-
lehrung können nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 
08321/612-0) im Landratsamt Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 
Sonthofen an der Info im Eingangsbereich des Hauptgebäudes eingese-
hen werden. Daneben kann diese Allgemeinverfügung über das Internet 
abgerufen werden (www.oberallgaeu.org). 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Zustellung Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht in Augsburg,

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg,

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichtes oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 
Form erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klageverfahrens (Ausgangsbescheid mit 
Datum) bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Kraft Bundesrechts wird in Prozessen vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 35-151

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Bekanntmachung
der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Satzung zur Regelung von Fragen
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

vom 20.05.2020
Der Gemeinderat Fischen i. Allgäu hat in seiner Sitzung vom 15.05.2020 die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
der Gemeinde Fischen i. Allgäu neu beschlossen. 

Mit dem Neuerlass der Satzung wurden die bisherigen Regelungen 
des alten Gemeinderates zur Zusammensetzung des Gemeinderates, die 
Rechtstellung des Ersten und der weiteren Bürgermeister sowie der ehren-
amtlichen Gemeinderatsmitglieder und die Entschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit, wie etwa das Sitzungsgeld, für den neuen Gemeinderat 
unverändert übernommen.

Die Satzung tritt zum 01.05.2020 in Kraft. 

Die Satzung liegt ab sofort in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, zur Einsichtnah-
me während der allgemeinen Dienststunden aus.

Fischen i. Allgäu, den 20.05.2020

Amtsblatt für den Landkreis       Oberallgäu
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211
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GEMEINDE FISCHEN I.ALLGÄU

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister 51-152

Bekanntmachung der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Geschäftsordnung
für den Gemeinderat Fischen i. Allgäu

vom 20.05.2020

Der Gemeinderat Fischen i. Allgäu hat in seiner Sitzung vom 15.05.2020 
die Geschäftsordnung für die neue Amtszeit beschlossen. 
Mit dem Neuerlass der Satzung wurden die bisherigen Regelungen des 
alten Gemeinderates im Wesentlichen unverändert übernommen. Im § 18 
wurde die Möglichkeit zur Digitalisierung der Gremienarbeit zusätzlich 
aufgenommen. Ansonsten wurden geschlechtsneutrale Formulierungen 
verwendet sowie Rechtsänderungen und aktuelle Rechtsprechung nach 
dem Muster des Bayerischen Gemeindetages in Abstimmung mit dem 
Bayerischen Innenministerium und dem Bayerischen Landesbeauftragten 
für Datenschutz berücksichtigt.

Die Satzung tritt zum 01.05.2020 in Kraft. 

Die Satzung liegt ab sofort in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, zur Einsichtnahme 
während der allgemeinen Dienststunden aus.

Fischen i. Allgäu, den 20.05.2020

GEMEINDE FISCHEN I. ALLGÄU

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister 51-153

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 5. Juni 2020, Nr. SG52/SF/Ak Az.: OA-S887, Landkreis Bür-
gerservice, Herr Aktas, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, 
Telefon 08321/612-900, Telefax 08321/612-350, E-Mail: buergerservice@
lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Sarah Kieß-
ling, geb.: 21.08.1987 in Immenstadt, zuletzt wohnhaft in: Emmereis 10, 
87549 Rettenberg, Fahrgestellnummer: 190044, amtl. Kennz.: OA-S887.

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 5. Juni 
2020, Nr. SG52/SF/Ak Az. OA-S887, gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG
Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 03.06.2020, Nr. SG52/SF/Ak, Az. OA-S887, liegt bei 
der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2,  
87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung Fri-
sten (z. B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

gez.: S. Aktas, Verwaltungsangestellter 52-154

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 04.06.2020 (Bpl.
Nr. 0365/20) Frau Patricia Lipp, Weststraße 39, 87561 Oberstdorf, die 
Erweiterung des bestehenden Fremdenverkehrsbetriebes durch Errichtung 
eines Chaletdorfes in 87561 Oberstdorf, Lerchenstraße (Fl. Nr. 1576), 
Gemarkung Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

gez.: Michael Läufle

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstdorf, Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 
1, 87561 Oberstdorf, eingesehen werden.

Michael Läufle 21-157

Bekanntmachung  
der Stadt Immenstadt i. Allgäu  

zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  
zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes „Klinik-Erweiterung“ 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zur 11. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Klinik-Erweiterung“ wird die Öffentlichkeit (Bürger) 
gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. Der räum-
liche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.

Im Rathaus der Stadt Immenstadt i. Allgäu (Verwaltungsgebäude Kirch-
platz 7, 87509 Immenstadt i. Allgäu), Zimmer 308 wird der Öffentlichkeit 
in der Zeit vom 10.06.2020 bis 03.07.2020 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planungen, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zu unterrichten 
(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Mo. bis 
Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr, Mo., Di., Do., von 14.00 bis 16.00 Uhr und 
Mi. von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus 
während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist). Es besteht Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. 

Wir bitten um Verständnis, dass auf Grund der bestehenden COVID-
19-Pandemie grundsätzlich eine vorherige Terminvereinbarung zur 
Einsichtnahme notwendig ist. Bitte vereinbaren Sie diesen rechtzeitig 
telefonisch unter der 08323/9988-441 oder 08323/9988-440.

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf unter folgen der 
Adresse im Internet eingesehen werden:

https://www.stadt-immenstadt.de/wirtschaft-bauen-umwelt/bauen-planen/
oeffentlichkeits-und-behoerdenbeteiligungen/

Hinweis: 
Weitere Informationen können von den Bürgern durch das Beiwohnen an 
den öffentlichen Gemeinderats-Sitzungen eingeholt werden. Im Rahmen 
der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB können Stellungnahmen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch eine gesonderte ortsüb-
liche öffentliche Bekanntmachung. 

Immenstadt i. Allgäu, den 03.06.2020

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Satzung
zur Regelung von Fragen

des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Blaichach

erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 
2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
und 20 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1)  Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 
Aufgaben folgende ständige beschließende Ausschüsse:

a)  den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
acht ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

b)  den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden 
des Rechnungsprüfungsausschusses und vier weiteren Mitgliedern des 
Gemeinderats.

(2)  Den Vorsitz in dem in Absatz 1 Buchstabe a) genannten Ausschuss 
führt der erste Bürgermeister. Den Vorsitz im Rechnungsprüfungs-
ausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3)  Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die Geschäftsordnung 
dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur Entscheidung zuständig 
ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle des Gemeinderats (beschlie-
ßende Ausschüsse).

(4)  Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der 
Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
festgelegt ist.

STADT IMMENSTADT I.ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister  51-155

Bekanntmachung 
der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Aufstellungsbeschluss zur 11. Änderung  
des Flächennut-zungsplanes „Klinik-Erweiterung“

Der Stadtrat der Stadt Immenstadt i. Allgäu hat am 19.12.2019 die 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Klinik-Erweiterung“ (Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) beschlossen. Der räumliche 
Geltungsbereich befindet sich im nordöstlichen Bereich von Immenstadt 
zwischen der Iller und der Konstanzer Ach und wird aus dem beiliegenden 
Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. 

Erfordernis der Planung: 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll folgendes Ziel 
verfolgt werden: 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche 
Erweiterung des Klinikstandortes Immenstadt des Klinikverbunds 
Kempten- Oberallgäu 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Begründung zum 
Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung hat keine direk-te 
Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken. 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung kann sich im Verlauf des 
Aufstellungsverfahrens ändern. 

Immenstadt i. Allgäu, den 02.06.2020

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

Nico Sentner, Erster Bürgermeister 51-156

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1)  Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden.

(2)  Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 
als Entschädigung einen Pauschalbetrag von jährlich 250,00 € und 
ein Sitzungsgeld von je 30,00 € für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderats, eines Ausschusses, eines Arbeitskreises 
und der Fraktionssprecher, soweit sie vom ersten Bürgermeister oder 
seinem Vertreter einberufen wurden.

(3)  Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärtige 
Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 
13.05.2014 außer Kraft.

Blaichach, den 28.05.2020

Christof Endreß, Erster Bürgermeister 51-158

Sonthofen, den 9. Juni 2020
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


